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ICF-Praxisleitfaden 2 herausge-
geben 
 
Der ICF-Praxisleitfaden soll mit der Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 
vertraut machen und ihre Bedeutung für die 
rehabilitative Tätigkeit vermitteln. Daher 
richtet sich die Ausarbeitung in erster Linie 
an Ärzte und Therapeuten in Rehabilitati-
onseinrichtungen, grundsätzlich aber auch 
an alle, die an der Indikationsstellung und 
der Erbringung von Leistungen zur Rehabi-
litation und Teilhabe für Menschen mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen oder 
Behinderungen beteiligt sind. 
 
Die Umsetzung der ICF-Konzeption in die 
klinische und ambulante Praxis steht noch 
am Anfang. Die Nutzungsmöglichkeiten der 
ICF sind noch nicht ausgeschöpft. Diese 
Broschüre soll der Einführung und größe-
ren Verbreitung der ICF in die praktische 
rehabilitative Arbeit dienen. Voraussetzung 
ist die Kenntnis der ICF-„Philosophie“ und 
ihrer Grundbegriffe. 
 
Den Fachkräften in der Rehabilitation stellt 
sich die Frage, an welcher Stelle, in wel-
chem Umfang, in welcher Organisations-
form und mit welchem Aufwand sie die ICF 
in den Rehabilitationsprozess ihrer Einrich-
tung integrieren können und sollen. 
 
Aufbau des ICF-Praxisleitfadens 
 
Kapitel 1 liefert einen Überblick über Inhalt 
und Systematik der ICF einschließlich Skiz-
zierung der historischen Entwicklung. Ein 
Fallbeispiel stellt die Verbindung zwischen 
den anamnestischen bzw. klinischen Daten 
und den entsprechenden Begrifflichkeiten 
der ICF her. 
 
Im Kapitel 2 werden spezielle Anwen-
dungsbereiche der ICF in einer Rehabilita-
tionseinrichtung beschrieben. Im Blickfeld 
stehen insbesondere die Unterstützung bei 
der Rehabilitationszielsetzung und Team-
bildung durch die ICF. 
 
Kapitel 3 beschreibt anhand ausgewählter 
Beispiele die sich aus der ICF-Orientierung 

ergebenden organisatorischen Herausfor-
derungen und praktikablen Lösungen für 
eine einrichtungsinterne Dokumentation. 
Einen besonderen Schwerpunkt stellt der 
Rehabilitationsentlassungsbericht dar mit 
Beschreibung und Beurteilung des Leis-
tungsvermögens im Erwerbsleben/am Ar-
beitsplatz/im häuslichen Kontext und struk-
turiert nach der ICF. 
 
Im Kapitel 4 werden die Kernaussagen zu-
sammengefasst und mögliche künftige 
Perspektiven für die Nutzung der ICF auf-
gezeigt. Dies umfasst auch Forschungspro-
jekte für die Weiterentwicklung und Prakti-
kabilität der ICF-Verwendung. 
 
Im Anhang finden sich das Glossar, einfüh-
rende und ausgewählte weiterführende Li-
teratur sowie das Verzeichnis der Autoren 
und Berater. 
 
Auf unserer Internetseite (www.bar-
frankfurt.de) haben Sie die Möglichkeit, 
diese Broschüre als PDF-Datei herunterzu-
laden. Sie kann auch bestellt werden bei 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation, Walter-Kolb-Straße 9-11, 60594 
Frankfurt am Main. 
 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Gemeinsames Rahmenkonzept 
Kinder und Jugendliche liegt 
als Broschüre vor 
 
 
Die Broschüre „Gemeinsames Rahmen-
konzept der Gesetzlichen Krankenkassen 
und der Gesetzlichen Rentenversicherung 
für die Durchführung stationärer medizini-
scher Leistungen der Vorsorge und Rehabi-
litation für Kinder und Jugendliche“ wurde 
jetzt in der Schriftenreihe der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 
veröffentlicht. 
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Das Gemeinsame Rahmenkonzept soll als 
eine Art Leitlinie für die zielgerichtete Wei-
terentwicklung der Behandlungskonzepte 
und der indikationsspezifischen Anforde-
rungsprofile für Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen für Kinder und Jugendli-
che dienen. 
 
Durch die Zunahme von chronischen, vor 
allem psychosomatischen Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter, besteht nach wie 
vor erheblicher Bedarf an spezifischen me-
dizinischen Vorsorge- und Rehabilitations-
leistungen für diesen Personenkreis. Im 
gesundheitlichen Versorgungssystem 
kommen somit der Vorsorge und Rehabili-
tation bei Kindern und Jugendlichen ein 
besonderer Stellenwert zu. 
 
Entsprechend den vielfältigen Bedingungs-
faktoren von Krankheit ist dabei neben den 
medizinischen und psychosozialen Leistun-
gen vor allem den flankierenden gesund-
heitsfördernden Leistungen zur Verminde-
rung der Risikofaktoren und zur Verhal-
tensänderung eine hohe Bedeutung zuzu-
messen. 
 
Das Rahmenkonzept wurde auf der Ebene 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation (BAR) unter Beteiligung des Medizi-
nischen Dienstes der Spitzenverbände der 
Krankenkassen (MDS), des AOK-
Bundesverbandes, des Bundesverbandes 
der Betriebskrankenkassen, des IKK-
Bundesverbandes, des Verbandes der An-
gestellten-Krankenkassen, des AEV – Ar-
beiter-Ersatzkassen-Verbandes, des Bun-
desverbandes der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen, der See-Krankenkasse, 
der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, der Deutschen Renten-
versicherung Bund, des Gesamtverbandes 
der landwirtschaftlichen Alterskassen und 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädi-
atrie und Jugendmedizin e.V. (DGSPJ) er-
arbeitet. 
 
Die aktuelle und überarbeitete Fassung 
steht unter www.bar-frankfurt.de zum 
Download bereit und kann bestellt werden 
bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation, Walter-Kolb-Straße 9-11, 
60594 Frankfurt am Main. 

Praxisleitfaden Nachhaltigkeit 
 
Mit dem Praxisleitfaden Strategien zur Si-
cherung der Nachhaltigkeit von Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation liegt jetzt 
in der BAR-Schriftenreihe eine Broschüre 
vor, die Hilfestellung dazu geben soll, wie 
die Nachhaltigkeit des Rehabilitationserfol-
ges schon von der Rehabilitationseinrich-
tung aus vorbereitet und in die Wege gelei-
tet werden kann. 
 
Es wird aufgezeigt, wie der Rehabilitand 
auch im Anschluss an eine medizinische 
Rehabilitationsleistung gefördert und be-
gleitet werden kann. 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
bezwecken, Behinderungen einschließlich 
chronischer Krankheiten abzuwenden oder 
eine Verschlimmerung dieser zu verhüten. 
Weitere Zielsetzungen sind die Vermeidung 
von Pflegebedürftigkeit und die Vermeidung 
von Einschränkungen in der Erwerbsfähig-
keit. 
 
Um diese Ziele zu erreichen kann auch im 
Anschluss an die zeitlich begrenzte Rehabi-
litationsleistung Handlungsbedarf bestehen. 
Ein nachhaltiger Rehabilitationserfolg hängt 
auch von der dauerhaften Umsetzung der 
im Reha-Verfahren eingeübten Verhaltens- 
und Lebensstiländerungen im Alltag ab. 
Nicht selten tritt jedoch im Anschluss an die 
erfolgreich verlaufene Rehabilitation bei 
den Rehabilitanden der so genannte “Pra-
xisschock“ auf, also die Konfrontation mit 
dem Arbeits- und Familienalltag begleitet 
vom Verlust der Motivation zur Lebensstil-
änderung. Auch kann es nach Abschluss 
der medizinischen Rehabilitation wichtig 
sein den Rehabilitanden beim Wiedereintritt 
ins Berufsleben zu unterstützen, um erneu-
te Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden. 
 
Zielgruppe des Praxisleitfadens sind Ärzte, 
Therapeuten und die weiteren Mitglieder 
des Reha-Teams sowie die betroffenen 
Rehabilitanden selbst. Weiter wendet sich 
der Praxisleitfaden an niedergelassene Ärz-
te, die nach abgeschlossener Rehabilitation 
für die Weiterbehandlung des Rehabilitan-
den zuständig sind und eine unterstützende 
Rolle in der Erreichung der Nachhaltigkeit 
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übernehmen können, sowie an die den Re-
habilitanden durch Beratung zur Seite ste-
henden Mitarbeiter der Rehabilitationsträ-
ger und Gemeinsamen Servicestellen. 
 
Die aktuelle und überarbeitete Fassung 
steht unter www.bar-frankfurt.de zum 
Download bereit und kann bestellt werden 
bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation, Walter-Kolb-Straße 9-11, 
60594 Frankfurt am Main. 
 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Qualitätsmanagement und Zer-
tifizierung 
 
Durch das GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz ist in § 20 SGB IX der Abs. 2a neu 
eingefügt. Dadurch wird bestimmt, dass die 
Spitzenverbände der Rehabilitationsträger 
im Rahmen der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation grundsätzliche An-
forderungen an ein einrichtungsinternes 
Qualitätsmanagement nach § 20 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX sowie ein einheitliches, un-
abhängiges Zertifizierungsverfahren ver-
einbaren, mit dem die erfolgreiche Umset-
zung des Qualitätsmanagements in regel-
mäßigen Abständen nachgewiesen wird. 
Die für die Wahrnehmung der Interessen 
der stationären Rehabilitationseinrichtun-
gen auf Bundesebene maßgeblichen Spit-
zenverbände sowie die Verbände behinder-
ter Menschen einschließlich der Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthil-
fegruppen und der Interessenvertretungen 
behinderter Frauen erhalten im Rahmen 
der Erfüllung dieser gesetzlichen Aufgabe 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Im ersten Schritt bereits erarbeitet sind 
„Grundsätzliche Anforderungen an ein ein-
richtungsinternes Qualitätsmanagement“ 
bestehend aus folgenden 11 Qualitätskrite-
rien, über deren Erfüllung die jeweilige sta-
tionäre Rehabilitationseinrichtung den 
Nachweis führen muss: 

(1) Teilhabeorientiertes Leitbild 
(2) Einrichtungskonzept 
(3) Indikationsspezifische Rehabilitati-

onskonzepte 
(4) Verantwortung für das Qualitätsma-

nagement in der Einrichtung 
(5) Basis-Elemente eines Qualitätsmana-

gement-Systems (Organisationsstruk-
tur; Dokumentation, verantwortliche 
Kontrolle und Steuerung; Entwicklung 
von Qualitätszielen auf der Basis der 
internen Managementbewertung; re-
gelhafte Selbstprüfung wesentlicher 
Prozesse, z.B. interne Audits oder 
Self-Assessments; Mitarbeiterbeteili-
gung aller Ebenen und Bereiche) 

(6) Beziehungen zu Rehabilitan-
den/Bezugspersonen/Angehörigen, 
Behandlern, Leistungsträgern 

(7) Systematisches Beschwerdemana-
gement 

(8) Externe Qualitätssicherung 
(9) Interne Ergebnismessung und  

-analyse (Verfahren) 
(10) Fehlermanagement 
(11) Interne Kommunikation und Personal-

entwicklung. 
 
Sämtliche Anforderungen sind in der auf 
BAR-Ebene erarbeiteten Fassung in einem 
Manual stichwortartig konkretisiert und im 
Interesse eines besseren und vor allem 
einheitlichen Verständnisses für die An-
wender schriftlich erläutert. 
 
In Bezug auf den nächsten Arbeitsschritt, 
die Verständigung der beteiligten Rehabili-
tationsträger auf ein einheitliches, unab-
hängiges Zertifizierungsverfahren, sind bei 
bereits bestehendem Grundkonsens in der 
Sache u.a. die folgenden Punkte zwischen 
den Vereinbarungspartnern noch im Ein-
zelnen klärungsbedürftig: 
 
- Definition „einheitliches Verfahren“ 
- Bestimmung von Grundanforderungen 

an die Zertifizierer 
- Festlegung der Art und Weise der An-

erkennung bereits vorhandener Zertifi-
kate 

- Klärung der Notwendigkeit einer Akkre-
ditierung der Zertifizierer 

- Klärung der Möglichkeiten für ein ge-
eignetes Akkreditierungsverfahren 
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- Ermittlung der mit einer Akkreditie-
rungsstelle verbundenen Kosten und 
Bedingungen 

- Klärung der gesetzlichen/rechtlichen 
Notwendigkeit europaweiter Ausschrei-
bung der Akkreditierungsstelle. 

 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Arbeits- und Projektgruppe 
„Perspektiven der Rehabilitati-
on“ – Positionspapier des Sa-
cherständigenrates der Ärzte-
schaft der BAR 
 
Im Frühjahr 2005 wurde die Arbeits- und 
Projektgruppe „Perspektiven der Rehabilita-
tion“ vom BAR-Sachverständigenrat der 
Ärzteschaft eingesetzt. Aufgabe dieser Ar-
beitsgruppe war es, aus sozialmedizinische 
Sicht trägerübergreifend angelegte Weiter-
entwicklungsperspektiven für die Zukunfts-
sicherung der Rehabilitation im Gesund-
heitswesen aufzuzeigen. Diesem Auftrag 
sieht sich der BAR-Sachverständigenrat als 
beratendes Fachgremium des BAR-
Vorstandes insbesondere unter den verän-
derten Rahmenbedingungen im Span-
nungsfeld zwischen Ökonomie und Qualität 
verpflichtet. Dabei wird der Fokus auf eine 
stärkere Berücksichtigung individueller Be-
darfskonstellationen, auf die Strukturierung 
von Leistungen anhand von Erkenntnissen 
der Evidenzbasierten Medizin und Erfah-
rungen aus entsprechenden Leitlinien und 
Empfehlungen gelegt. 
 
Die Arbeitsgruppe greift dabei auf das Gut-
achten des Sachverständigenrates für die 
konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 
den Abschlussbericht der Kommission zur 
Weiterentwicklung der Sozialmedizin in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
(SOMEKO) sowie auf das Eckpunktepapier 
der Koalitionsarbeitsgruppe Menschen mit 
Behinderungen zurück. 
 

Das Perspektivpapier steht jetzt als Down-
load unter www.bar-frankfurt.de zur Verfü-
gung. 
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17. Rehabilitationswissen-
schaftliches Kolloquium vom  
3. – 5. März 2008 in Bremen 
 
Mehr als 1000 Wissenschaftler, Klinikärzte, 
Psychologen und weitere Fachkräfte aus 
Kliniken, Verwaltungen und Unternehmen 
haben auf dem 17. Rehabilitationswissen-
schaftlichen Kolloquium über neue Er-
kenntnisse in der Behandlung chronischer 
Krankheiten und der Umsetzung in der Re-
habilitation diskutiert. Es ging um Krank-
heitsfolgen und ihre Bewältigung bei weit 
verbreiteten Erkrankungen wie Chronischer 
Rückenschmerz, Diabetes, Psychosomati-
sche Erkrankungen, Koronare Herzkrank-
heit, Krebs, Rheuma, Schlaganfall. Auch 
innovative Projekte zur besseren Vernet-
zung von Versorgungsbereichen und zur 
Rückkehr in den Beruf wurden vorgestellt. 
 
Nach der Eröffnung des Fachkongresses 
durch den Direktor der Deutschen Renten-
versicherung Bund, Dr. Axel Reimann, 
sprach Professor Franz Petermann von der 
Universität Bremen über "Leitlinien in der 
Rehabilitation - Chancen und Risiken".  Zie-
le von Leitlinien seien die Optimierung der 
klinischen Praxis, die Verbesserung der 
Kommunikation etwa zwischen Forschung 
und Praxis, aber auch die Information der 
Öffentlichkeit und die Einbeziehung öko-
nomischer Zielsetzungen. 
Leitlinien könnten so als Hilfe für den Pati-
enten, den Therapeuten und den Kosten-
träger verstanden werden. 
 
Rehabilitation setzt verstärkt auf Verhal-
tensmedizin 
 
Bei vielen chronischen Krankheiten sind 
Schmerzzustände unvermeidlich. Oft 
kommt es zu Depressionen und sozialem 
Rückzug. Es ist große Disziplin erforderlich, 
um ärztliche Empfehlungen im Alltag 
durchzuhalten. "Eine nur körperliche Be-
handlung greift bei langfristigen Leiden zu 
kurz. Die Rehabilitation wird daher zuneh-
mend um psychologische Module erwei-
tert", erläuterte Christian Wolff, Direktor der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV) Ol-
denburg-Bremen. 
 

"Die Rehabilitationserfolge müssen in vie-
len Fällen nachhaltiger werden", begründe-
te Wolff den Bedarf an wissenschaftlich 
fundierter Innovation. Ein wichtiger Fort-
schritt sei das Vordringen psychologischer 
Konzepte in den Kliniken. Dabei ergänzen 
vielfach erhaltenstherapeutische Module 
die körperliche Therapie. Auf dem Kon-
gress wurden drei Projekte vorgestellt, bei 
denen Patienten in den DRV-eigenen Klini-
ken zum Teil mit wissenschaftlicher Beglei-
tung neue verhaltenspsychologische Schu-
lungen angeboten werden: 
 
Rückenschmerz oft von Depressivität 
begleitet 
 
Bei chronischen Rückenschmerzen lässt 
sich in 85 Prozent der Fälle keine körperli-
che Ursache ausmachen. Eine Reha-
Behandlung bringt oft nur mäßige oder nur 
vorübergehende Besserung. Wenn De-
pressivität hinzukommt, verschlechtern sich 
die Aussichten noch stärker. Männer sind 
dabei offenbar besonders betroffen, wie 
Professorin Petra Hampel vom Stiftungs-
lehrstuhl für Rehabilitationspsychologie in 
Bremen berichtete. Für Patienten beiderlei 
Geschlechts mit chronischem Rücken-
schmerz und Depressivität stellte sie ein 
antidepressives Training vor, das derzeit in 
den DRV-Kliniken in Bad Schwalbach und 
Bad Wildungen erprobt wird. 
 
In fünf Sitzungen lernen die Patienten da-
bei, sich Einstellungen und Verhaltenswei-
sen für den Alltag zu erarbeiten, die einer 
niedergedrückten Schon- und Rückzugs-
haltung entgegenwirken. "Die Auswirkun-
gen einer abwärts gerichteten Stimmungs-
spirale werden bewusst gemacht und posi-
tive Selbstinstruktionen geübt, zum Bei-
spiel: 'Wenn ich etwas Schönes unterneh-
me, geht's mir gleich wieder besser'. Neben 
Techniken eines solchen "Aktivitätsmana-
gements" werden das eigene Schmerzver-
halten und die Resonanz in der Umwelt 
reflektiert. Weitere Themen sind dysfunkti-
onale Überzeugungen, Anti-Stress-Training 
und soziale Kompetenzen. 
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Fibromyalgie-Patienten hoch motiviert 
 
Mit ähnlichen Problemen haben Fibromyal-
gie-Patienten zu kämpfen. Die in den Ursa-
chen noch ungeklärten Schmerzzustände 
an den Übergängen von Muskeln und Seh-
nen, zu denen zahlreiche weitere Be-
schwerden wie Abgeschlagenheit und Kon-
zentrationsstörungen hinzukommen kön-
nen, beeinträchtigen erheblich die Teilhabe 
in Beruf und Gesellschaft. "Es ist bisher nur 
eine Symptombehandlung möglich", erläu-
terte Dr. Bernhard Krohn-Grimberghe, 
Chefarzt der DRV-Rheumaklinik in Bad 
Wildungen. Sie steht auf den drei Säulen 
Medikation, Physikalische Therapie und 
Verhaltensmedizin. Als "Weichteilrheuma-
tismus" gilt das noch ungeklärte Phänomen 
dabei nicht mehr. So komme es im Gegen-
satz zu entzündlichen Prozessen bei 
Rheuma nicht zu Gewebsschädigungen, 
erläuterte der Facharzt. Das ist eine gute 
Nachricht für die - mehrheitlich weiblichen - 
Betroffenen. Sie wird gleich zu Anfang in 
den "kognitiv-behavioralen" Schulungen in 
der Klinik übermittelt. 
 
Die Patienten üben sich dort im "aktiven 
Schmerzmanagement". Ihr Schmerzerleben 
und -verhalten soll sich verändern, die Le-
bensqualität steigen. "Als besonders ge-
eignet haben sich neben Entspannungsver-
fahren (wie Autogenes Training oder 'Ja-
cobsen-Training') eine bewusste Aufmerk-
samkeitsumlenkung vom Schmerz auf An-
genehmes erwiesen, das Führen eines 
Schmerztagebuchs und Anti-Stress-
trainings mit beruhigenden Selbstinstruktio-
nen. Die seit einigen Jahren angebotene 
Schulung wird jetzt im Zuge eines For-
schungsprojekts mit Professor Franz Pe-
termann vom Zentrum für Klinische Psy-
chologie und Rehabilitation (ZKPR) der 
Universität Bremen wissenschaftlich ge-
prüft, um sie weiter zu verbessern. Zum 
Einstieg hat das Team untersucht, ob 
Fibromyalgie-Patienten ebenso motiviert 
sind wie andere Schmerzpatienten. "Drei-
viertel der Fibromyalgie-Patienten haben 
einen fortgeschrittenen Stand in der Verän-
derungsmotivation erreicht", fasste Maike 
Holtz vom ZKPR das Zwischenergebnis 
zusammen. 
 

Mit "Psycho-Diabetes" gegen Überforde-
rung 
 
Zuckerkranke müssen sich im Alltag peni-
bel an Diät und Medikation halten. "Das ist 
eine starke Belastung, die viele überfor-
dert", erläuterte Hans-Hermann Theissen, 
Leitender Psychologe und geprüfter Psy-
chodiabetologe an der Marbachtal-Klinik in 
Bad Kissingen. Besonders wer ohnehin 
seelisch beeinträchtigt war, kann oft den 
Diabetes nicht gut "einstellen". Das Team 
unter Leitung von Klinikchef Dr. Ulrich 
Armbrecht und Oberarzt Dr. Hans-Joachim 
Schwandt hat daher vor zwei Jahren das 
Projekt "Psycho-Diabetes" entwickelt. So-
matische und psychotherapeutische Me-
thoden werden in einem sechswöchigen 
Behandlungsprogramm miteinander ver-
bunden. Kern des Therapieprogramms ist 
eine feste "Bezugsgruppe" zur gleichen Zeit 
angereister Patienten. "So kann sich ein 
vertrauensvoller Austausch entwickeln, der 
auch Rollenspiele und Übungen ein-
schließt", berichtete Theissen. Zur wö-
chentlichen Therapie in der Bezugsgruppe 
kommen Einzelgespräche und eine offene 
"Indikationsgruppe" hinzu. Dort stehen 
Themen wie "Genusstraining", "Sucht", 
"Depression" zur Auswahl. 
 
Beratung nimmt Angst vor psychosoma-
tischer Klinik 
 
Um Patienten die Angst vor einer psycho-
somatischen Behandlung zu nehmen, wird 
dem stationären Reha-Aufenthalt ein Bera-
tungsangebot vorgeschaltet. Mit einem Ge-
sundheitspädagogen können vorab Fragen 
und Zweifel besprochen werden. "So geht 
in der Klinik keine wertvolle Zeit verloren 
und die Patienten beginnen ruhiger und 
motivierter die Behandlung", fasste DRV-
Gutachterin Dr. Aike Hessel die Effekte 
zusammen. Die guten Erfahrungen, die 
auch von Klinikärzten zurückgemeldet wür-
den, sollen jetzt systematisch ausgewertet 
werden. Im Rahmen eines durch die DRV 
Oldenburg-Bremen finanzierten For-
schungsprojekts mit der Universität Bremen 
soll ein Beratungshandbuch erarbeitet wer-
den. Das so standardisierte Case-
Management - zur besseren Vernetzung  
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zwischen ambulantem und stationärem Be-
reich - könnte dann zum Modell für weitere 
Regionen werden. 
 
Ein Schwerpunkt der noch jungen interdis-
ziplinären Reha-Forschung ist die Evaluati-
on therapeutischer Maßnahmen: die Über-
prüfung der Wirksamkeit auch noch nach 
Monaten bis Jahren. Erst bei nachweislich 
nachhaltigen Effekten gelten Methoden als 
wissenschaftlich gesichert und können zum 
Standard erhoben werden. Wie einheitliche 
Qualitätsvorgaben in der Praxis umsetzbar 
sind, stellte das diesjährige Rahmenthema 
"Evidenzbasierte Rehabilitation - zwischen 
Standardisierung und Individualisierung" 
zur Diskussion. 
 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Rollstuhlfahrer künftig wieder 
zusammen im Bus 
 
Die Landesbeauftragten für Menschen mit 
Behinderung hatten auf ihrer gemeinsamen 
Tagung am 6. und 7. Dezember 2007 in 
Kiel unter Vorsitz des Landesbeauftragten 
für Schleswig-Holstein, Dr. Ulrich Hase, die 
Bundesregierung aufgefordert, die Umset-
zung einer EG-Regelung in Deutschland zu 
ändern. Die Umsetzung der EG-Regelung 
bedeutete, dass vielfach nur ein Rollstuhl-
fahrer in öffentlichen Bussen befördert 
wurde. 
 
Die Forderung der Landesbeauftragten und 
vieler Interessenverbände hat das Bundes-
verkehrsministerium veranlasst, die beste-
hende Regelung kurzfristig zum 15. März 
durch klärende Ausführungen zu ergänzen. 
Zum Sommer wird dann im § 34a der Stra-
ßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 
ergänzt, dass Rollstuhlfahrer künftig auch 
bei ausreichend Platz mitfahren können, 
wenn kein der neuen EG-Regelung (Richt-
linie 2001/85/EG) entsprechender Platz 
mehr frei ist. 
 

„Für Rollstuhlfahrer und Busfahrer ist die 
bestehende Unsicherheit endlich vom 
Tisch“, begrüßt Hase die schnelle Umset-
zung der vorgebrachten Forderung. „Hier 
wurde eine Barriere auf- statt abgebaut. 
Gelegentlich sind gutgemeinte Regelungen 
für Menschen mit Behinderung zu ihrem 
Nachteil. Ich freue mich daher, dass der 
Verordnungsgeber den Änderungsbedarf 
erkannt hat. Besser wäre es allerdings, 
wenn Verwaltung Menschen mit Behinde-
rung in ihre Überlegungen einbezieht, be-
vor es zu solchen Regelungen kommt!“ 
 
 
Verantwortlich für diesen Pressetext: Dr. Ulrich 
Hase, Tel.: 0431/988-1890, Der Landesbeauf-
tragte im Internet: http://www.behinderten-
beauftragter.schleswig-holstein.de 
 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Bundestag verabschiedet Pfle-
gereform 
 
Der Bundestag hat im März 2008 mit den 
Stimmen von Union und SPD die Pflegere-
form beschlossen. Kernstück der am 1. Juli 
2008 in Kraft tretenden Reform ist die 
schrittweise Anhebung der Versicherungs-
leistungen. Ab 2015 sollen sie auch an die 
Preisentwicklung angepasst werden. 
 
Die Errichtung von Pflegestützpunkten liegt 
im Ermessen der Bundesländer. Die Pfle-
geversicherung leistet eine Anschubfinan-
zierung mit einem Gesamtvolumen von 60 
Millionen Euro. Länder, die auf andere Be-
ratungsformen setzen, müssen sich nicht 
an der Finanzierung beteiligen. Bis 2010 
sollen 200 Millionen Euro für zusätzliche 
Betreuer von Demenzkranken, Altersver-
wirrten und psychisch kranken Menschen in 
Heimen zur Verfügung stehen. 
 
Angehörige von Pflegebedürftigen erhalten 
einen sechsmonatigen Anspruch auf unbe- 
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zahlte, aber sozialversicherte Freistellung 
von der Arbeit. Ausgenommen sind Betrie-
be mit bis zu 15 Mitarbeitern. Daneben wird 
Beschäftigten ein Anspruch auf kurzzeitige 
unbezahlte Freistellung von bis zu zehn 
Arbeitstagen eingeräumt, um die Pflege 
eines Angehörigen zu organisieren. 
 
Ist die Pflegeperson wegen Erholungsur-
laubs, Krankheit oder aus anderen Grün-
den an der Pflege gehindert, kann die Pfle-
gekasse die Kosten einer notwendigen Er-
satzpflege für längstens vier Wochen je 
Kalenderjahr übernehmen, wenn die Pfle-
geperson den Pflegebedürftigen vor der 
Verhinderung mindestens 6 Monate in sei-
ner häuslichen Umgebung gepflegt hat. 
Pflegende Angehörige erhalten auch wäh-
rend ihres Urlaubs Anspruch auf Leistun-
gen der Alterssicherung. 
 
Für Heime gibt es künftig finanzielle Anrei-
ze, mit aktivierender Pflege und Rehabilita-
tion den Gesundheitszustand der Pflege-
bedürftigen zu verbessern. So wird die Ein-
stufung in eine niedrigere Pflegestufe mit 
einer Prämie von 1536 Euro belohnt. Um 
Missbrauch zu verhindern, muss die güns-
tigere Einstufung mindestens sechs Monate 
Bestand haben. 
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Seminar „Rehabilitation und 
Teilhabe psychisch kranker und 
behinderter Menschen“ vom 
25. – 27.11.2008 in Freiburg 
 
An Sachbearbeiter/-innen und Fachbera-
ter/-innen bei den Rehabilitationsträgern 
und Rehabilitationseinrichtungen (Seminar 
Typ I) richtet sich dieses Seminar. U.a. sind 
folgende Themen vorgesehen: 
 
- Vom Symptom zur Diagnose – Was 

sind psychische Störungen? 
- Darstellung verschiedener psychischer 

Krankheitsverläufe anhand von Fallbei-
spielen 

- Borderline-Störungen / Persönlichkeits-
störungen 

- Konzeptvorstellung und Besichtigung 
des Hauses Landwasser 

- Erfahrungsbericht eines ehemaligen 
Rehabilitanden 

- Möglichkeiten der beruflichen Rehabili-
tation / Stufenkonzept 

- Job Coach Placement – Vorstellung 
Konzept und Stand in Freiburg 

 
Meldeschluss für dieses Seminar ist der 
01.10.2008. 
 
Programme und Seminarinformationen 
können unter www.bar-frankfurt.de Trä-
gerübergreifende Fort- und Weiterbildung, 
eingesehen werden. 
Anmeldungen sind schriftlich (Anschrift s. 
Impressum), per Fax unter 069/605018-29 
oder per E-Mail an marion.koenig@bar-
frankfurt.de zu richten. 
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Bundesweite Pflegedatenbank 
veröffentlicht 
 
Eine bundesweite Pflegedatenbank mit 
rund 35.000 Leistungsangeboten hat der 
Bundesverband der Betriebskrankenkassen 
(BKK) veröffentlicht. Ärzte, Pflegebedürftige 
und Angehörige können darüber ein pas-
sendes Pflegeheim, einen ambulanten 
Pflegedienst, spezielle Betreuungsangebo-
te für Demenzkranke und behinderte Men-
schen oder ein Hospiz finden. 
 
Die Pflegedatenbank bietet auch einen 
Preisvergleich ambulanter Pflegeeinrich-
tungen und stellt dazu für jeden Pflege-
dienst eine komplette Preisliste zur Verfü-
gung. Im Bereich der stationären Pflege 
erhalten Interessierte ebenfalls gestaffelt je 
nach Pflegestufe eine Preisauskunft über 
das monatliche Heimentgelt, über die Anteil 
der Pflegekassen und den Anteil des Versi-
cherten. Die Betreuungsangebote erstre-
cken sich über vollstationäre Pflege, Kurz-
zeitpflege, Tagespflege, Nachtpflege, Hos-
pize/Kinderhospize, ambulante Pflege so-
wie spezielle Betreuungsangebote für De-
menzerkrankte und Behinderte. 
 
Weitere Informationen über die Homepage 
der Pflegedatenbank: http://www.bkk-
pflege.de 
 
 
 

††††  ††††  ††††  
 
 
 

Präventionsbericht 2007 
Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung in der 
Primärprävention und Betriebli-
chen Gesundheitsförderung 
 
Im Präventionsbericht 2007 stellen die ge-
setzlichen Krankenkassen die von ihnen 
erbrachten Leistungen in der Primärpräven-
tion und betrieblichen Gesundheitsförde-
rung dar. 

Die gesetzliche Krankenversicherung hat 
im Berichtsjahr 2006 ihr Engagement in der 
Prävention und Gesundheitsförderung wei-
ter ausgeweitet. Außerbetriebliche Präven-
tions- und Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen nahmen um 26 % zu. Über ge-
sundheitsfördernde und präventive Inter-
ventionen in Lebenswelten – z.B. Schulen, 
Betriebe etc. – wurden den Schätzzahlen 
zufolge 4,3 Millionen Menschen in über 
26.000 Einrichtungen und Betrieben er-
reicht. Dadurch wurde ein wichtiger Beitrag 
zur Verminderung sozial ungleich verteilter 
Gesundheitschancen geleistet. Die Zahl der 
Teilnehmer an primärpräventiven Kursen 
stieg von 1,2 Millionen auf 1,4 Millionen um 
17 %. Die Gesamtsumme der erreichten 
Personen lag bei 5,7 Millionen. 
 
Das finanzielle Engagement für die Primär-
prävention und betriebliche Gesundheits-
förderung übertraf mit Ausgaben von 232 
Millionen Euro das gesetzlich vorgesehene 
Ausgabensoll von 2,74 Euro je Versicher-
ten deutlich. Dies unterstreicht, dass die 
Krankenkassen in der Primärprävention 
und betrieblichen Gesundheitsförderung 
weiterhin ein wichtiges und zukunftsträchti-
ges Handlungsfeld sehen. 
 
Weitere Informationen: 
Medizinischer Dienst der Spitzenverbände 
der Krankenkassen e.V. (MDS), Lützow-
straße 53, 45141 Essen, Tel.: 0201/8327-0, 
E-Mail: office@mds-ev.de, Internet: 
www.mds-ev.de 
 
 
 

††††  ††††  ††††  
 
 
 

Bundeskabinett billigt Vierten 
Bericht zur Pflegeversicherung 
 
Mitte Januar 2008 billigte das Bundeskabi-
nett den vom Bundesministerium für Ge-
sundheit erstellten Vierten Bericht über die 
Entwicklung der Pflegeversicherung. Er gibt 
einen Überblick über die Situation der Pfle-
geversicherung und andere Bereiche der 
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pflegerischen Versorgung und Betreuung, 
vor allem aus den Jahren 2004 bis 2006, 
sowie über die neuesten Entwicklungen. 
 
Der Vierte Bericht ist eine ausführliche Da-
tenzusammenstellung. Auf der Grundlage 
dieser Zahlen, Daten und Fakten kann zur 
Situation der Pflegeversicherung festge-
stellt werden: 
Jeden Monat erhalten derzeit rd. 2,1 Mio. 
Menschen Leistungen der Pflegeversiche-
rung – rd. 1,4 Mio. erhalten ambulante und 
0,7 Mio. erhalten stationäre Leistungen. Mit 
Hilfe der Pflegeversicherung ist es gelun-
gen, viele Pflegebedürftige von der Sozial-
hilfe unabhängig zu machen. Weniger als 5 
% der ambulant versorgten Pflegebedürfti-
gen und nicht mehr als 25 % der stationär 
versorgten Pflegebedürftigen sind auf er-
gänzende Sozialhilfe angewiesen. Die jähr-
lichen Aufwendungen der Sozialhilfe für 
Hilfe zur Pflege sind um rd. 6 Mrd. Euro 
gegenüber 1994, dem letzten Jahr vor In-
krafttreten der Pflegeversicherung, zurück-
gegangen. Insgesamt haben sich die Aus-
gaben in den letzten Jahren auf einem Ni-
veau von rd. 3 Mrd. Euro stabilisiert. 
 
Im Zuge des Auf- und Abbaus der pflegeri-
schen Infrastruktur sind seit Beginn der 
Pflegeversicherung rund 300.000 Arbeits-
plätze in der Pflege geschaffen worden. 
 
Die Pflegeversicherung hatte Ende 2006 
ein Finanzpolster von rd. 3,5 Mrd. Euro. 
Der Überschuss betrug 2006 rd. 450 Mio. 
Euro. Dieser Überschuss ging auf die ein-
maligen Zusatzeinnahmen infolge des Vor-
ziehens der Beitragsfälligkeit zurück (etwa 
820 Mio. Euro). Die in den Jahren davor 
aufgetretenen Defizite waren weniger durch 
die demografische Entwicklung und den 
damit verbundenen Anstieg der Zahl der 
Pflegebedürftigen bedingt als durch die in 
den letzten Jahren zu verzeichnende Ein-
nahmeschwäche, die auf die schwache 
Konjunktur mit ihren nachteiligen Auswir-
kungen auf die Lohn- und Beschäftigungs-
entwicklung zurückzuführen war. Dies hat 
sich im vergangenen Jahr geändert. 
Gleichwohl ist zur mittelfristigen Finanzie-
rung der im Rahmen der Reform vorgese-
henen Leistungsverbesserungen eine mo-

derate Anhebung des Beitragssatzes um 
0,25 % notwendig. 
Den Bericht finden Sie im Internet unter: 
http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_60424
4/DE/Themenschwerpunkte/Pflegeversiche
rung/Berichte/Berichte-
node,param=.html_nnn=true 
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Wechsel im Amt des National-
sekretärs von Rehabilitation In-
ternational (RI) 
 
Rehabilitation International (RI) ist ein welt-
weiter Verband von etwa 150 in über 90 
Staaten im Rehabilitationsbereich tätigen 
Mitgliedsorganisationen zur Verbesserung 
der Lebensqualität von Menschen mit Be-
hinderungen. 
 
Dr. Ulrich Gerke, zuständig für Internationa-
le Beziehungen bei der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation (BAR), über-
gibt auf Grund seines Eintritts in den Ruhe-
stand zum 01. Mai 2008 das Amt des Deut-
schen Nationalsekretärs von RI an Dr. Re-
gina Ernst (BAR). 
 
Die BAR stellt zusammen mit der DVfR die 
deutschen Repräsentanten in diesem inter-
nationalen Dachverband. Beide Organisati-
onen bilden als „National Member Organi-
sation“ das deutsche Nationalsekretariat 
von RI. Martin Schmollinger, Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Vereinigung für Rehabili-
tation e.V. (DVfR) fungiert zur Zeit als De-
puty National Secretary und wird turnus-
mäßig am 01. August 2008 das Amt des 
Deutschen Nationalsekretärs übernehmen. 
 
So stellt alle vier Jahre die eine Mitglieds-
organisation den Nationalsekretär und die 
andere den Deputy-National-Secretary. Die 
Ämter werden miteinander ausgeführt und 
beide Vertreter haben ein gleichberechtig-
tes Recht auf Teilnahme, Mitwirkung und 
Vertretung im Rahmen von RI. 
 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 
 

 

 

 

Europäisches Jahr 2010 – Be-
kämpfung von Armut und sozia-
ler Ausgrenzung 
 
2010 soll das Europäische Jahr zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung werden. So hat es die Europäische 
Kommission vorgeschlagen. Die damit ver-
bundene Kampagne, für die nach den Vor-
stellungen der Brüsseler Behörde 17 Mio. 
Euro bereitzustellen wären, soll folgende 
Ziele verfolgen: 
• Anerkennung des Rechtes der von Ar-

mut und sozialer Ausgrenzung Betrof-
fenen auf ein Leben in Würde und auf 
umfassende Teilhabe an der Gesell-
schaft 

• verstärkte Beteiligung der Öffentlichkeit 
an relevanten Strategien und Maßnah-
men durch die Betonung der Verantwor-
tung, die jeder im Kampf gegen Armut 
und Marginalisierung trägt 

• Förderung eines stärkeren sozialen Zu-
sammenhalts 

• Engagement aller Akteure auf allen Re-
gierungsebenen 

 
Ansprechpartner: Europäische Kommission, 
Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angele-
genheiten und Chancengleichheit, Referat E/1 – 
Soziale und demographische Analyse, Ralf Ja-
cob, 1049 Brüssel, Belgien, E-Mail: 
ralf.jacob@ec.europa.eu, Tel.: 0032/2/2990483, 
Fax: 0032/2/2993890, Internet: 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/new
s_de.htm 

 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Gesundheitssysteme der EU-
Staaten 
 
Einem durch Health Consumer Powerhou-
se vorgelegten Vergleich der Gesundheits-
systeme der EU-Staaten sowie der Schweiz  
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und Norwegens zufolge fiel das deutsche 
Gesundheitssystem vom dritten auf den 
fünften Platz zurück. Bei der jährlich durch-
geführten Untersuchung werden insgesamt 
27 Indikatoren zur Beurteilung der Bereiche 
Ergebnisqualität, Arzneimittel, Patienten-
rechte, Wartelisten und Leistungen heran-
gezogen. Der Grund für das im Vergleich 
zum Vorjahr schlechtere Abschneiden 
Deutschlands liegt vor allem darin begrün-
det, dass der Bereich Patientenrechte und -
information, dem in der Studie besonderes 
Gewicht beigemessen wird, gegenüber den 
anderen Ländern relativ schlecht entwickelt 
ist. Spitzenreiter in der Rangliste ist Öster-
reich, das insbesondere bei der medizini-
schen Versorgung sowie beim Zugang von 
Patienten zu ambulanten und stationären 
Leistungen punkten konnte. In diesem Zu-
sammenhang fällt zudem auf, dass selbst-
verwaltete Systeme bei der Gegenüberstel-
lung die ersten fünf Plätze einnehmen, 
während in deutlichem Abstand erst auf 
dem 6. Platz mit Schweden ein Land folgt, 
das sein Gesundheitswesen staatlich orga-
nisiert. 
 
Quelle: Health Consumer Powerhouse, Brussels 
office, Rue Fossé aux Loups 34, boite 2, 1000 
Brüssel, Belgien, Tel.: 0032/2/2187393, E-Mail: 
Brussels@healthpowerhouse.com,  
Internet: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_
a_personal_view.html 

 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Europäisches Jahr des interkul-
turellen Dialogs 2008 
 
Europas kulturelle Vielfalt nimmt zu, und so 
steht das Europäische Jahr des interkultu-
rellen Dialogs 2008 unter dem Motto „in 
Vielfalt geeint“. Die Erweiterung der Euro-
päischen Union, die Liberalisierung der Ar-
beitsmärkte und die Globalisierung haben 
in vielen Ländern zu einem Mehr an Multi-

kulturalität, einer höheren Zahl an Spra-
chen und Glaubensbekenntnissen sowie 
ethnischen und kulturellen Hintergründen 
geführt. In der Folge spielt der interkulturel-
le Dialog eine immer wichtigere Rolle in der 
Förderung der europäischen Identität. 
 
Das Europäische Jahr des interkulturellen 
Dialogs 2008 ist eine Würdigung des ein-
zigartigen Vorteils, den Europas große kul-
turelle Vielfalt bedeutet. Europas Einwoh-
ner sind dazu aufgefordert, sich mit dem 
reichen kulturellen Erbe und den verschie-
denen Kulturen zu befassen. Das Europäi-
sche Jahr soll dazu beitragen, das wech-
selseitige Verständnis und das Zusammen-
leben zu verbessern. Es soll den Nutzen 
der kulturellen Vielfalt veranschaulichen, 
die Bürger zur aktiven Partizipation an eu-
ropäischen Themen motivieren und ein Ge-
fühl der Zugehörigkeit zu Europa fördern. 
Das Europäische Jahr ist eine gemeinsame 
Initiative der Europäischen Union, der Mit-
gliedstaaten und der europäischen Zivilge-
sellschaft. Für das Jahr wurde ein Budget 
von 10 Mio. Euro bereitgestellt. Aus diesen 
Mitteln werden die Informationskampagne 
sowie Umfragen und Studien zum Interkul-
turellen Dialog finanziert, und es werden 
sieben richtungsweisende europäische Pro-
jekte sowie 27 nationale Projekte (eines pro 
Mitgliedstaat) zum interkulturellen Dialog in 
der EU bezuschusst. 
 
Für die Europäische Union ist der interkul-
turelle Dialog von weitreichender, alle Be-
reiche umfassender Wichtigkeit. Es wurden 
acht Hauptthemen ausgewählt: Kultur und 
Medien, Bildung / Wissenschaft, Migration, 
Minderheiten, Mehrsprachigkeit, Religion, 
Arbeitsplatz und Jugend. 
 
Die Website der Kampagne, die zusammen 
mit Organisationen der Zivilgesellschaft 
entwickelt wurde, soll die Entwicklung eines 
gemeinsamen europäischen Raumes für 
den interkulturellen Dialog unterstützen. 
 
Weitere Informationen: http://www.dialouge 
2008.eu/ 
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Teilhabe jetzt! Eine Gesell-
schaft für alle! - Der 5. Mai 2008 
 
Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention 
zum Schutz der Rechte von Menschen mit 
Behinderung am 30. März 2007 in New 
York hat sich die Bundesregierung ver-
pflichtet das Ratifikationsverfahren einzulei-
ten, d.h. die Zustimmung des deutschen 
Gesetzgebers (Bundestag und Bundesrat) 
einzuholen. Weil dies bisher noch nicht ge-
schehen ist, aber auch um eine breite Be-
völkerung auf die wichtigen Inhalte der 
Konvention aufmerksam zu machen, steht 
dieses Thema im Mittelpunkt des diesjähri-
gen 5. Mai. Die Aktionen zum 5. Mai, dem 
Europäischen Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen, stehen 
in diesem Jahr unter der Überschrift »Teil-
habe jetzt – Eine Gesellschaft für alle«. 
 
Die Konvention zum Schutz und zur Förde-
rung der Rechte behinderter Menschen ist 
am 13. Dezember 2006 von der General-
versammlung der Vereinten Nationen ver-
abschiedet worden. 
 
Das Vertragswerk, in dem die Rechte be-
hinderter Menschen teilweise detailliert be-
schrieben werden, ist gemeinsam mit be-
hinderten Menschen als »Experten in eige-
ner Sache« entwickelt worden. Leitlinie die-
ses in der Terminologie des internationalen 
Völkerrechts als Konvention bezeichneten 
Vertragstextes ist die Anerkennung von 
Menschen mit Behinderungen als vollwerti-
ge Bürger ihrer jeweiligen Gesellschaft. 
 
Das Übereinkommen umfasst insgesamt 
fünfzig Artikel und enthält zum Teil sehr 
präzise Regelungen zum Schutz und zur 
Förderung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. 
 
Die Bundesregierung wird von den Verbän-
den der Behindertenhilfe und -selbsthilfe 
dazu aufgefordert, sich für eine zügige Ra-
tifizierung einzusetzen. 
 

Weitere Informationen zum Aktionstag fin-
den Sie im Internet unter 
www.diegesellschafter.de. Für Rückfragen 
steht Ihnen Carolina Bontá unter 0228/20 

92–391 oder carolina.bonta@aktion-
mensch.de zur Verfügung. 

 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

2. Deutscher REHA-Rechtstag 
am 16. Mai 2008 in Berlin 
 
Das Recht der Rehabilitation, sei es die 
medizinische oder berufliche Reha, wird – 
gemessen an seiner Bedeutung – immer 
noch zu wenig beachtet. Mit dem Deut-
schen REHA-Rechtstag bieten die Deut-
sche Gesellschaft für Medizinische Rehabi-
litation und die DeutscheAnwaltAkademie 
ein gemeinsames Forum für die Vernet-
zung aller in der Praxis mit der Rehabilitati-
on befassten Berufsgruppen. Die Tagung 
richtet sich vor allem an Anbieter von Reha-
Dienstleistungen in stationären und ambu-
lanten Einrichtungen sowie an sozial- und 
medizinrechtlich spezialisierte Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte. 
 
Folgende Vorträge werden Thema auf dem 
2. Deutschen REHA-Rechtstag sein: Wett-
bewerbs- und Kartellrecht mit Blick auf Re-
haleistungen; Rechtliche Grundlagen der 
Ausschreibungspflicht im Recht der Reha-
bilitation; Rechtliche Grenzen der Bele-
gungssteuerung durch die Rehabilitations-
träger; Neue Entwicklungen im Recht der 
Rehabilitation; Aktuelle Rechtsfragen der 
Leistungsstrukturen, der Steuerung und 
des Wettbewerbs in der sozialen Rehabili-
tation; Medizinische Rehabilitation: persön-
liches Budget; Berufliche Rehabilitation: 
Recht auf Ausbildung junger Menschen mit 
Behinderungen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
http://www.reharechtstag.de/ oder bei  
Petra Schrinner, Tel: 030 / 726153-134, 
Fax: -111, E-Mail: schrinner@anwalt-
akademie.de 
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21. Heidelberger Kongress des 
Fachverbandes Sucht e.V. 
 
Vom 16. – 18. Juni 2008 findet der  
21. bundesweite Kongress des Fachver-
bandes Sucht im Kongresshaus Stadthalle 
Heidelberg statt. 
 
"Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, 
Alter, Tod…" - der Lebenslauf des Men-
schen ist einem permanenten Wandel un-
terworfen. Die verschiedenen Lebenspha-
sen stellen uns unterschiedliche Aufgaben. 
Damit sind spezifische Anforderungen, 
Chancen und Risikofaktoren verbunden. 
Diese können auf der einen Seite die Wi-
derstandsfähigkeit, die persönliche Ent-
wicklung und unser Selbstwertgefühl stär-
ken, auf der anderen Seite aber auch zu 
Verhaltensstörungen, tief greifenden emo-
tionalen Störungen oder auch Suchterkran-
kungen führen. Epidemiologische Untersu-
chungen zeigen beispielsweise, dass sich 
die Konsummuster und die Verbreitung 
substanzbezogener Störungen nach Al-
tersgruppe und Geschlecht deutlich unter-
scheiden. So werden Partydrogen oder 
Cannabis vorrangig von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen konsumiert, Medika-
mentenmissbrauch und -abhängigkeit fin-
det sich hingegen verstärkt bei älteren 
Menschen und Frauen. Inwieweit benötigen 
wir spezifische Beratungs- und Behand-
lungsangebote, um den Besonderheiten 
der jeweiligen Zielgruppen gerecht werden 
zu können, inwiefern sind anderweitige in-
tegrative Ansätze sinnvoll und erforderlich? 
 
Zunehmend wird auch die Frage zu disku-
tieren sein, inwieweit durch Veränderungen 
unserer Lebenswelt Verhaltenssüchte wie 
Internet-Sucht an Bedeutung gewinnen und 
damit spezifische Behandlungsangebote für 
diesen Bereich erforderlich werden. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen 
werden im Mittelpunkt des Kongresses 
Fragen zur Behandlungspraxis stehen. Im 
Einzelnen werden in Form von Plenums-
vorträgen, Foren und Postern folgende 
Themen behandelt werden: 

• Altersspezifische Entwicklungsaufga-
ben, Lebenswirklichkeiten und Bewälti-
gungskompetenzen 

• Spezifische Anforderungen an die Be-
handlung junger Konsumenten von psy-
choaktiven Substanzen 

• Psychotherapie im Alter: Spezifische 
Wirksamkeit und Versorgungsrealität 
unter Berücksichtigung substanzbezo-
gener Störungen 

• Verhaltenssüchte: Diagnostik, Thera-
pieansätze, Entwicklungsbedarf 

• Wie wirkt die Suchtbehandlung? Eine 
altersspezifische Betrachtung 

• Prävention und Frühintervention bei 
jungen Suchmittelkonsumenten 

• Medikamentenabhängigkeit: Prävention 
und Behandlungsansätze 

• Suchtkranke Menschen in Alten- und 
Pflegeheimen - Was ist zu tun? 

• Altersspezifische Behandlungsangebo-
te: Rechtliche Aspekte und Schnittstel-
len 

• Berufliche Integration vor dem Hinter-
grund altersspezifischer Anforderungen 

 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 
53175 Bonn, Tel: 0228/261555, Fax: 
0228/215885, E-Mail: service@sucht.de , 
Internet: www.sucht.de 
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Auflösung der Versorgungs-
ämter 
 
Zum Jahresende wurden bundesweit alle 
Versorgungsämter aufgelöst. Ab dem 01. 
Januar 2008 sind die Kreise und kreisfrei-
en Städte für das Schwerbehindertenrecht 
und das Elterngeld zuständig. 
 
Auch wenn Menschen mit Behinderung 
und Elterngeld beantragende Eltern durch 
diese Umstrukturierung von kürzeren We-
gen und mehr Bürgernähe profitieren sol-
len, wird es für die Zeit der Umstellungs-
arbeiten zu Verzögerungen bei der An-
tragsbearbeitung kommen. Eine Übersicht 
darüber, welche Stelle künftig die Aufga-
ben des Schwerbehindertenrechts wahr-
nimmt und das Elterngeld auszahlt, findet 
man auf der Internetseite des bisher zu-
ständigen Versorgungsamtes. 
 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Deutsche Integrationsforscher 
gründen Verein 
 
Deutschlands Integrationsforscher haben 
sich zu einem Verband zusammen ge-
schlossen, der politisch aktiv werden will. 
Die Vereinsgründung fand am 21. Februar 
2008 in Bad Boll statt. Zur Vorsitzenden 
wurde Irmtraud Schnell von der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt 
am Main gewählt. 
 
Auf der im Aufbau befindlichen Webseite 
von Politik gegen Aussonderung – BAG 
für Integration und Inklusion e.V. wird als 
Zweck des Vereins „die Förderung der 
Integration beeinträchtigter, behinderter 
und benachteiligter Menschen in allen Le-
bensbereichen“ genannt. Behindernde, 
aussondernde und benachteiligende 
Strukturen müssten gesamtgesellschaft-
lich überwunden werden. Dazu soll eine 
 

offensive Aufklärungs- und Öffentlich-
keitsarbeit für Integration und Inklusion auf 
allen politischen Ebenen betrieben wer-
den. 
 
 
 

††††  ††††  ††††  

 
 
 

Neue Regelungen im Gesund-
heitsbereich 
 
Seit dem 01. Januar 2008 gelten einige 
neue Regelungen im Gesundheitsbereich. 
Beispielsweise kommen chronisch Kranke 
nicht mehr automatisch in den Genuss der 
halbierten Belastungsgrenze bei der Zu-
zahlung von Medikamenten. Der Gesetz-
geber hat hier eine Hürde eingebaut. Nur 
wer nachweisen kann, dass er sich vor der 
Erkrankung über die relevanten Vorsor-
gemaßnahmen hat beraten lassen, dem 
steht weiterhin diese Vergünstigung zu. 
Damit wird die Verpflichtung der Versi-
cherten gegenüber der Versichertenge-
meinschaft zu gesundheitsbewusstem und 
eigenverantwortlichem Verhalten betont. 
 
Die Regelung ist zunächst auf die Vorsor-
geuntersuchungen zur Früherkennung von 
Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutter-
halskrebs beschränkt. Möglicherweise 
wird sie aber noch auf die Früherkennung 
weiterer Krebsarten sowie den sogenann-
ten „Gesundheits-Check-up“ ausgeweitet. 
 
Betroffen von dieser Neuerung sind Versi-
cherte, die ab dem 01. Januar 2008 erst-
mals Vorsorgeuntersuchungen nach § 25 
SGB V in Anspruch nehmen können. Das 
sind alle Frauen, die nach dem 01. April 
1987 geboren wurden sowie alle Männer, 
die nach dem 01. April 1962 geboren wur-
den. 
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